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BER [CHT DEB Auf Grund des uns übertragenen Mandates als statutarische Kontrollstelle, gestützt
KON TR OLLSTE LI iE auf Art. 20 des mit Bundesratsbeschluss vom 22. November 1965 genehmigten

Organisation.sstatuts der SVZ, haben wir die Jahresrechnung der Schweizerischen
Verkehrszentrale für das Jahr 1965 gemäss den Bestimmungen des Art. 7281Ï. des

Obligationen rechts geprüft.
Wir stellten fest, dass die zur Veröffentlichung bestimmten Rechnungen mit der
Abschlussbilanz per 51. 12. 1965 der Rücher übereinstimmten. Die Buchhaltung ist
ordnungsgemäss geführt. Die Darstellung der Vermögenslage und des Rechnungsergebnisses

entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
Die flüssigen Mittel der Bilanzaktiven sind ausgewiesen und die Wertschriften sind
vorschriftsgemäss bewertet. Durch zahlreiche Stichproben der Buchungen auf
Grund der Originalbelege haben wir uns soweit unsere Prüfungen reichten von
der richtigen Rechnungslegung überzeugt. Die Bilanz schliesst beidseitig mit
Fr. 3902781.08 ab. Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandsüberschuss von
Fr. 127408.17 auf, der durch eine Entnahme aus dem Ausgleich fonds gedeckt
wurde. Dabei möchten wir festhalten, dass gegenüber dem budgetierten
Überschuss der Aufwendungen für 1965 von Fr. 600000. ein Minderaufwand von
Fr. 472 59 1.83 zu verzeichnen ist.
Wir beantragen der Mitgliederversammlung, die Jahresrechnung 1965 zu genehmigen

und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

Züricli, den 25. März 1966 Die Revisoren:

L.Frey, Obmann
Dr.IT.Dasen
Ch. Leppin
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